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VORBEREITENDE UNTERSUCHUNGEN 

 

1. Aufgabenstellung, Anlass und Methodik 

 

1.1 Anlass und Aufgabenstellung  

 

Die negativen Folgen der regional unterschiedlichen ökonomischen und demographischen 

Veränderungen sind vor allem in den ländlichen Räumen von Schleswig-Holstein festzustel-

len. Davon sind besonders peripher, d.h. abseits größerer Ordnungsräume gelegene ländli-

che Gebiete betroffen. Hier handelt es sich meist um sogenannte Abwanderungsräume, aus 

denen die Menschen wegen der wirtschaftlichen und kulturellen Anziehung von Mittel- und 

Oberzentren und der besser erscheinenden Zukunftsperspektiven wegziehen. Dadurch ver-

ändert sich in den ländlichen Räumen nicht nur die Zahl der Bewohner. Viel gravierendere 

Auswirkungen haben die qualitativen Effekte, u.a. die Veränderungen in der Zusammenset-

zung und die Alterung der Bevölkerung; mit den bekannten Einflüssen auf die Nachfrage in 

fast allen Bereichen des gemeindlichen Lebens. Das hat Folgen auf den Wohnungsmarkt, 

auf die Inanspruchnahme öffentlicher und privater Dienstleistungen, auf den Einzelhandel, 

auf die Vorsorgeinfrastruktur sowie auf Kultur- und Freizeiteinrichtungen. Hinzu kommen 

ungünstige Auswirkungen auf Entscheidungen zu Unternehmensansiedlungen, weil das Po-

tenzial einer ausreichenden Zahl qualifizierter Arbeitskräfte nicht mehr verfügbar ist. Dadurch 

kommt eine Entwicklung in Gang, die im ungünstigen Fall irreversibel ist. Mittel- und langfris-

tig werden Einrichtungen aufgegeben und geschlossen, es droht eine Potenzierung der 

Probleme. Die Basis der Daseinsvorsorge und wichtige Standortfaktoren gehen verloren. Die 

betroffenen ländlichen Gemeinden in Schleswig-Holstein können diese Entwicklung in der 

Regel nur eingeschränkt und nicht allein beeinflussen. Die finanziellen Belastungen für den 

Erhalt und Unterhalt von Einrichtungen der gemeindlichen Infrastruktur nehmen zu. Nur Ge-

meinden, die noch über ausreichende Potenziale verfügen, können die negativen Auswir-

kungen auf den Wohn-, Lebens- und Arbeitsraum kompensieren.  

 

Die vorgenannten Szenarien treffen für das Unterzentrum Lensahn zum größten Teil zu. Die 

qualitativen und strukturellen Veränderungen zeichnen sich in der Gemeinde bereits ab und 

werden künftig deutlicher wahrzunehmen sein. Die soziodemographischen Entwicklungen 

führen dabei zu Wechselwirkungen mit dem ökonomischen und sozialen Strukturwandel. 

Lensahn hat sich mit einer älter werdenden Einwohnerschaft, dem Wegzug junger Menschen 

(meist ohne Rückkehr), einer Reduzierung bei den Familiengründungen und damit einer tief-

greifenden Veränderung von Nachfragepotenzialen in Bereichen wie Dienstleistungen, Woh-

nungsmarkt, Infrastruktur und Einzelhandel auseinanderzusetzen.  

 

Um konzeptionell und finanziell auf die absehbaren Entwicklungen reagieren zu können, hat 

die Gemeinde Lensahn erfolgreich die Aufnahme in das Städtebauförderungsprogramm 

ĂKleinere Stªdte und Gemeinden ï überörtliche Zusammenarbeit und Netzwerkeñ beantragt. 

Mit den finanziellen Zuwendungen sollen die in der Gemeinde vorhandenen Potenziale und 

Möglichkeiten genutzt werden, um im Rahmen einer städtebaulichen Erneuerungsmaßnah-

me die Daseinsvorsorge im gesamten Gemeindegebiet und im Umland zu sichern. Es wird 

angenommen, dass die Impulse dafür von den infrastrukturellen Einrichtungen, den Angebo-

ten in der Nahversorgung, in Freizeit, Kultur, Aufenthalt und Versorgung in der "Ortsmitte" 

des Zentralortes Lensahn ausgehen. Dazu sind die Dienstleistungs- und Infrastrukturange-

bote möglichst effizient zu bündeln und die Zusammenarbeit der Gemeinden im Verflech-

tungsbereich Lensahn zu intensivieren.  
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Gemäß A 2.2 (3) der Städtebauförderrichtlinien muss das vorgesehene Sanierungsgebiet auf 

der Grundlage eines programmspezifischen Entwicklungskonzeptes abgegrenzt werden.1 

Aufgrund der zu diesem Zeitpunkt erkennbaren Defizite in der ĂOrtsmitteñ und der daraus 

ableitbaren Maßnahmen wurde am 10.02.2011 die Einleitung von vorbereitenden Untersu-

chungen gem. § 141 Abs. 1 BauGB für das Untersuchungsgebiet ĂOrtsmitteñ beschlossen. 

Der Beschluss wurde ortsüblich bekannt gemacht. Die vorbereitenden Untersuchungen nut-

zen insbesondere die städtebaulich relevanten und das Untersuchungsgebiet betreffenden  

Ergebnisse des ĂZukunftskonzeptes Daseinsvorsorgeñ, das seit 2015 abschließend vorliegt.  

 

Die vorbereitenden Untersuchungen (VU) sollen mittels einer Bestandserfassung und ï

analyse die Defizite im Untersuchungsgebiet und die Hemmnisse für den Erhalt und die Si-

cherung der Daseinsvorsorge, aber auch die Potenziale für eine nachhaltige Entwicklung 

aufzeigen. Das darauf aufbauende integrierte städtebauliche Entwicklungskonzept be-

schreibt auf der Grundlage der vorbereitenden Untersuchungen  die Ziele und die dafür not-

wendigen investiven und nichtinvestiven Maßnahmen sowie deren Finanzierung. Aus den 

Ergebnissen der VU und dem darauf aufbauenden integrierten städtebaulichen Entwick-

lungskonzept (IEK) wird die Abgrenzung der städtebaulichen Gesamtmaßnahme sowie die 

Art des Verfahrens (vereinfachtes oder umfassendes Verfahren) abgeleitet.  

Ziel der Bearbeitung ist ein für die Gemeinde tragfähiges Konzept, dass unter Beachtung der 

Programmstrategie das Unterzentrum Lensahn in einem ländlich geprägten Umland als An-

kerpunkt für die Sicherung der Daseinsvorsorge und der zentralörtlichen Funktionen an den 

zukünftigen Entwicklungen und Rahmenbedingungen auszurichten und notwendige Maß-

nahmen proaktiv auf den Weg zu bringen vermag. Mittel- und langfristige Tragfähigkeitsprob-

leme von Dienstleistungen und Einrichtungen der gemeindlichen Infrastruktur, infolge der 

sich ändernder Nachfrage, sind zu analysieren und mittels der empfohlenen Maßnahmen 

gegebenenfalls notwendige Anpassungen vorzunehmen. Die Handlungs- und Maßnahmen-

empfehlungen sollen die Gemeinde in die Lage versetzen, zu einem Zeitpunkt noch verfüg-

barer Potenziale präventiv in sich negativ abzeichnende Tendenzen einzugreifen und nicht 

erst nach Eintreten irreversibler Defizite.  

 

 

1.2 Das Untersuchungsgebiet   

 

Das Untersuchungsgebiet ĂOrtsmitteñ umfasst wesentliche Teile des Zentrums von Lensahn, 

in dem sich nahezu alle Einrichtungen der sozialen, kulturellen, gesundheitlichen, freizeitbe-

zogenen Infrastruktur, die Nahversorgung, Einkaufen, öffentliche und private Dienstleistun-

gen, Treffpunkte für unterschiedliche Bewohnergruppen, Aufenthaltsbereiche und sonstige 

zentrale Anlaufstellen konzentrieren.  

 

Es wird im Norden durch die Wohngebiete im Wiesenkrog und im Wolterkamp sowie durch 

die Hauptgenossenschaft Nord AG, im Osten durch die Bahnlinie, im Süden durch den Mu-

seumshof und die Friedrich-August-Straße und im Westen durch den Kreuzungsbereich der 

Eutiner Straße mit der Lübecker Straße sowie die Grünflächen um die St. Katharinen Kirche 

begrenzt.  

 

                                                

1
 Städtebauförderungsrichtlinien des Landes Schleswig-Holstein, A 2.2 (3), 2015 
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Prägend im Untersuchungsgebiet sind die beiden querenden Hauptgeschäftstraßen Eutiner 

Straße und Bäderstraße, an denen Einzelhandel, Dienstleistungen und diverse infrastruktu-

relle Einrichtungen liegen, sind gleichzeitig wichtige regionale und überregionale Verkehrs-

verbindungen. Im Kreuzungsbereich der Bäderstraße mit der Eutiner Straße liegt das Rat-

haus mit dahinterliegender Stadtbücherei, in der Eutiner Straße der Gebäudekomplex der 

Sparkasse und das Nahversorgungszentrum an der Katharinenpassage. Die ĂOrtsmitteñ 

kann als in die Gesamtgemeinde Lensahn integrierter Standort angesehen werden.  

 

Das Untersuchungsgebiet hat eine Größe von ca. 17 ha.  

 

 
Abbildung 1, Abgrenzung Untersuchungsgebiet, Plan 01 

(Quelle: Gemeinde Lensahn, eigene Bearbeitung) 

 

An das Untersuchungsgebiet grenzen vorwiegend kleinteilige Wohnbebauungen in teils neu-

zeitlichen Siedlungsstrukturen. Nordöstlich zum Gebiet befinden sich großmaßstäbliche ge-

werbliche Gebäude entlang der Bahntrasse. Am Ortsrand befinden sich mehrere Einzelhan-

dels- und Gewerbeflächen.  
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1.3 Organisation und Methodik der Bearbeitung   

 

Zum Nachweis von strukturellen, funktionalen und städtebaulichen Missständen und Defizi-

ten, zur Begründung des Handlungsbedarfs und des öffentlichen Interesses an der Beseiti-

gung der Defizite hat die Gemeinde vor der Festlegung eines Sanierungs- oder Maßnah-

mengebietes die vorbereitenden Untersuchungen gemäß § 141 BauGB durchzuführen. Die-

se sind erforderlich, um Beurteilungsunterlagen über : 

 

Â die sozialen, strukturellen, städtebaulichen Verhältnisse und Zusammenhänge; 

Â die Notwendigkeit der Sanierung; 

Â die anzustrebenden allgemeinen Ziele sowie 

Â die Art und die Durchführbarkeit der Sanierung im Allgemeinen. 

 
zu gewinnen. 
 

Dabei ist ein integrierter Ansatz zu verfolgen. D.h., dass nicht nur städtebauliche und bauli-

che Mängel  untersucht werden, sondern darüber hinaus auch strukturelle, funktionale und 

sämtliche die gemeindliche Infrastruktur betreffenden Aspekte Berücksichtigung finden. Au-

ßerdem ist der Zusammenhang zwischen den baulich-investiven Handlungsbedarfen und 

den strukturellen Anpassungen zu betrachten.  

 

Teilweise sind die Aspekte bereits im Zukunftskonzept Daseinsvorsorge untersucht und als 

Grundlagen für die Bestandserfassung sowie die Bedarfsermittlung, Zielformulierungen und 

Handlungsempfehlungen herangezogen worden. Weiterhin wurden Grundlagen für die Aus-

lastungen und Bedarfe im Bereich der verschiedenen Infrastrukturen ermittelt und für die 

Gemeinde und die Umlandgemeinden umsetzbare Strategien entwickelt bzw. erreichbare 

Ziele zur Anpassung an die vor allem dem demographischen Wandel geschuldeten Heraus-

forderungen definiert. Die über einen Analyseprozess und unter öffentlicher Beteiligung ab-

gestimmten Entwicklungsziele und Schwerpunktmaßnahmen sind selektiv unter Beachtung 

der Programmstrategie in die vorbereitenden Untersuchungen übernommen worden.  

 
Weiterhin wurden die gemeindlichen Festlegungen der verbindlichen Bauleitplanung im Ent-

wicklungskonzept ber¿cksichtigt, soweit diese f¿r die ĂOrtsmitteñ von Relevanz waren. 

 

In den vorbereitenden Untersuchungen wurden die Daten des Daseinsvorsorgekonzeptes 

vertieft und bezogen auf das Städtebauförderungsprogramm durch aktuelle Erhebungen und 

Handlungsempfehlungen erweitert.  

 

Methodisch erfolgte die städtebauliche und bauliche Bestandserfassung durch örtliche Inau-

genscheinnahme, fotografische Erfassung und anschließende Analyse der strukturellen 

Missstände und Defizite, der baulichen Zustände von Gebäuden und der öffentlichen Räume 

und Freiflächen. Auf dieser Grundlage und unter Berücksichtigung der Ergebnisse des Da-

seinsvorsorgekonzeptes sind im Teil Entwicklungskonzept Ziele, Handlungsfelder und Maß-

nahmen vorgeschlagen sowie deren Kosten und die entsprechenden Förder-und Finanzie-

rungsbedarfe geschätzt worden.  

 

Da die abschließende Bearbeitung des Daseinsvorsorgekonzeptes zeitlich parallel zu den 

vorbereitenden Untersuchungen erfolgte, wurden für die Beteiligung und Information der Be-

troffenen bereits aus dem Daseinsvorsorgekonzept etablierte Akteurs- und Beteiligungsstruk-
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turen genutzt. Die wesentlichen Ziele f¿r die ĂOrtsmitteñ und die f¿r deren Umsetzung erfor-

derlichen Maßnahmen wurden in einer Informationsveranstaltung vorgestellt.  

Unmittelbar im Anschluss konnten die Bürger im Rahmen eines workshops ihre Ideen und 

Vorstellungen über die Entwicklung des Ortes einbringen.  

 
Die Schlussfolgerungen f¿r die soziodemografische Entwicklung der ĂOrtsmitteñ als wesentli-

che Grundlage zur Sicherung von Daseinsvorsorgeeinrichtungen sind aus der Bewertung 

entsprechender Daten und Prognosen im Daseinsvorsorgekonzept in die vorbereitenden 

Untersuchungen übernommen worden.  

 

 

1.4 Das Zukunftskonzept Daseinsvorsorge 2 

 

Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels in den ländlichen Gemeinden des Lan-

des und dessen Folgen hat die Gemeinde Lensahn das Institut für Stadt-, Regional- und 

Wohnforschung GmbH (GEWOS) mit der Erarbeitung eines Zukunftskonzeptes zur Siche-

rung der Daseinsvorsorge in der Region beauftragt.  

 

Mit Hilfe von Analysen zu aktuellen Entwicklungen und zukünftigen Trends der Gemeinde 

Lensahn einschließlich der Umlandgemeinden wurden die künftigen Handlungsbedarfe er-

mittelt und darauf aufbauend zielgenaue Maßnahmen definiert. Grundlage dafür waren Be-

wertungen der sich wandelnden Rahmenbedingungen und ihre Auswirkungen für die soziale, 

kulturelle, freizeit- und gesundheitsbezogene und teilweise die technische Infrastruktur. Ein 

wesentlicher Schwerpunkt in der Bearbeitung des Zukunftskonzeptes Daseinsvorsorge be-

stand darin, die Handlungsoptionen mit den in der Gemeinde tätigen Akteuren und Institutio-

nen (u.a. Experten, Bürger, Vertreter von Gemeinde und Umland) zu erörtern und festzule-

gen.  

 

Das Konzept kann vereinfachend in vier Arbeitsphasen dargestellt werden: 

 

Â Auftaktphase, welche sich auf Abstimmungen über Entscheidungsprozesse, über zu 

beteiligende Akteure oder auf Festlegungen der zu analysierenden Infrastrukturen 

bezog. Die Entscheidung der Themenfelder aus Infrastrukturbereichen und aus der 

Daseinsvorsorge erfolgte dabei über einen mehrstufigen Auswahlprozess  

Â Fachübergreifende Analysen sowie die Typisierung des Untersuchungsraums 

Â Infrastrukturspezifische Analysen in Arbeitsgruppen in den vorher definierten The-

menfeldern, u.a.: ehrenamtliche Arbeit, Gesundheit, Wohnen für Ältere, Freizeitge-

staltung und Jugend  

Â Anpassungs- und Entwicklungsstrategien 

 

Die Entwicklungsziele und die Maßnahmen zu deren Umsetzung wurden vier zentralen 

Handlungsfeldern zugeordnet: 

 

Â Familienfreundlichkeit 

Â medizinische Versorgung und Pflege 

Â Wohnen für Ältere 

                                                

2
 Quelle: GEWOS GmbH: Zukunftskonzept Daseinsvorsorge ï Lensahn und Umland, 2014 
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Â bürgerschaftliches Engagement  

 

Viele der aufgestellten Entwicklungsziele und Maßnahmen sind vor dem Hintergrund der 

vielschichtigen Problemlagen und gebietsübergreifenden Lösungsstrategien nicht unmittelbar 

der ĂOrtsmitteñ zuzuordnen. Die investiven Schwerpunkte sollen jedoch in Lensahn umge-

setzt werden, um die zentrale Bedeutung und Funktion des Hauptortes und seines Zentrums 

zu stärken, parallele Strukturen abzubauen und die Effizienz der diversen infrastrukturellen 

Einrichtungen zu verbessern. Diese zentralörtlichen Investitionsschwerpunkte decken sich 

mit den aus den vorbereitenden Untersuchungen ermittelten Bedarfen.  

 

Das Zukunftskonzept Daseinsvorsorge wurde am 12.02.2015 beschlossen und bildet mit 

seinen Aussagen, Projekten und Empfehlungen die Grundlage der darauf aufbauenden 

ĂVorbereitenden Untersuchungenñ mit integriertem städtebaulichen Entwicklungskonzept. 

 

 

1.5 Programmstrategie des Bundes und des Landes Schleswig-Holstein 

 

Der ländliche Raum braucht gut entwickelte, funktionierende Zentren. Sie erfüllen mit ihrem 

öffentlichen Infrastrukturangebot elementare zentralörtliche Versorgungsfunktionen für die 

Gemeinden und dörflich geprägten Orte im Umland. Für eine zukunftsfähige Entwicklung und 

Handlungsfähigkeit dieser Zentren ist aber eine gesicherte, tragfähige sowie kosteneffiziente 

öffentliche Daseinsvorsorge eine wesentliche Voraussetzung. Die soziodemografischen und 

wirtschaftlichen Veränderungen haben jedoch besonders im ländlichen Raum Folgen für die 

Aufrechterhaltung der Daseinsvorsorgeeinrichtungen wie öffentlichen Dienstleistungen, sozi-

ale, bildungs- und freizeitbezogene, kulturelle Infrastruktur, Vereine und die medizinische 

Versorgung. Die Gemeinden stehen daher vor der Her-

ausforderung, ihre öffentliche Daseinsvorsorgeinfrastruk-

tur an die sich verändernden Nachfragestrukturen be-

darfsgerecht anzupassen, da die kostenbedingte Aufga-

be dieser wichtigen örtlichen Bezugspunkte mit erhebli-

chen Funktions- und Attraktivitätsverlusten für die Bevöl-

kerung sowie das städtebauliche Umfeld verbunden ist. 

Das Fºrderprogramm ĂKleinere Stªdte und Gemeinden ï 

überörtliche Zusammenarbeit und Netzwerkeñ verfolgt mit 

seinem integrierten Ansatz das Ziel zentrale Orte in länd-

lichen, dünnbesiedelten Räumen als wichtige wirtschaftli-

che, soziale und kulturelle Zentren und Ankerpunkte für 

die öffentlicher Daseinsvorsorge zu sichern und zu stär-

ken sowie für die Zukunft handlungsfähig zu machen.  
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2. Rahmenbedingungen 

 

2.1 Lage, Anbindung und Bedeutung der Gemeinde in Umland und Region 

 

Die Gemeinde Lensahn liegt im Nordosten des ländlich geprägten Landkreises Ostholstein 

und übernimmt als Unterzentrum wichtige Versorgungsfunktionen für zahlreiche Gemeinden 

in ihrem Nahbereich. Lensahn ist der Zentralort des Amtes Lensahn mit insgesamt sieben 

amtsangehörigen Gemeinden (Damlos, Harmsdorf, Kabelhorst, Beschendorf, Manhagen, 

Riepsdorf, Lensahn). Das Amt hat ca. 8.700 Einwohner (Gemeinde Lensahn ca. 5.070 Ein-

wohner ) und ist ca. 100 km² 3 groß. Riepsdorf gehört zum Amt Lensahn, zählt gemäß Regi-

onalplan jedoch nicht zum Nahbereich. 

 

 
Abbildung 2, Regionale Einbindung 

 

Die nächstgrößeren Städte sind Oldenburg und Neustadt in ca. 15 - 17 km Entfernung. Len-

sahn gehört zum Mittelbereich der Stadt Oldenburg.  

  

Als Wirtschafts-, Einkaufs- und Schulschwerpunkt ist Lensahn Lebensmittelpunkt für große 

Teile der Bevölkerung im ländlichen Teilraum des östlichen Landkreises Ostholstein. 

 

Lensahn verfügt über einen Bahnanschluss an der Strecke Lübeck-Puttgarden sowie über 

einen nah gelegenen Autobahnanschluss an die BAB 1. Eutin ist über die Landesstraße L57 

innerhalb von 30 min zu erreichen. Die Stadt Lübeck kann von Lensahn aus über die Auto-

                                                

3
 Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Amt_Lensahn 
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bahn in 45 min erreicht werden. Die Gemeinde ist somit verkehrlich gut angebunden, die 

benachbarten Mittel- und Oberzentren sind sowohl mit öffentlichen Verkehrsmitteln als auch 

durch den MIV gut zu erreichen. Mit der geplanten festen Fehmarnbeltquerung wird sich die 

Lagegunst weiter verbessern. Im Zentrum von Lensahn kreuzen sich die Landesstraßen L58, 

L57 und  L258 sowie die Kreisstraße K59. Diese Straßen sind gleichzeitig die Siedlungsach-

sen und Schwerpunkte für Einzelhandel, Dienstleistungen und Einrichtungen der Daseins-

vorsorge. 

 

 
Abbildung 3, Lage von Lehnsahn und Anbindung an die Oberzentren Kiel und Lübeck 

 

  



 Lensahn ĂOrtsmitteñ ï Vorbereitende Untersuchungen und integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept 

 

14 

 

 2.2 Kurzcharakteristik ĂOrtsmitteñ.  

 

Â funktionales Zentrum der Gemeinde Lensahn und des Umlandes,   

Â abnehmende Einwohnerzahlen; drohende Aufgabe von Einrichtungen der Daseins-

vorsorge (u.a. in der gesundheitsbezogenen Infrastruktur),  

Â heterogene städtebauliche, bauliche und funktionale Strukturen; im Südosten Brach-

fallen des Bahngeländes,   

Â Eutiner Straße und Bäderstraße sind die Hauptgeschäftsstraßen ï bilden aber kein 

eindeutiges und eng abgegrenztes Ortszentrum (vergleichbar einem Markt- oder 

Rathausplatz); Konzentration der kulturellen, wirtschaftlichen und sozialen Einrich-

tungen entlang der beiden Hauptstraßen, teils mit überörtlichen Funktionen (u.a. Rat-

haus, VHS, Museumshof); teils schlechter baulicher Zustand der infrastrukturellen 

Einrichtungen und zu geringe Raumangebote für Bürgeraktivitäten und soziales En-

gagement,   

Â die Bereiche abseits der Hauptstraßen im Gebiet werden von Wohnen dominiert,  

Â guter bis mäßiger baulicher Zustand der Gebäude; beginnender Leerstand von Ge-

schäften und Wohnungen,  

Â undefinierte Gestaltung und Wahrnehmung der Katharinenpassage als Aufenthalts- 

und Kommunikationsraum (keine ideelle und funktionale ĂMitteñ von Lensahn),  

Â um die Kirche und im Nordosten größere zugängliche Grünräume, teilweise mit 

Spielplätzen 

Â stoßweise vom Durchgangsverkehr belastete Hauptstraßen; ausreichendes Angebot 

an Parkplätzen.  

Â Funktionsschwerpunkte:  

Á Gemeinbedarfsnutzungen um die St. Katharinen Kirche einschließlich Rathaus 

Á Hauptgeschäftsbereich entlang der Bäderstraße/Eutiner Straße 

Á Wohnnutzungen in den nordöstlichen Bereichen  

 

 
Abbildung 4, Übersichtsplan der Gemeinde Lensahn 

(Kennzeichnung der Lage des Untersuchungsgebietes im Gemeindegebietï roter Kreis) 
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2.3 Übergeordnete Planungen 

 

Bei der Umsetzung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen sind die Bindungen und 

Vorgaben der Landesplanung und Raumordnung zu berücksichtigen. Für das Untersu-

chungsgebiet gelten folgende übergeordnete Planungen: 

 

Â Raumordnungsbericht des Landes Schleswigs-Holstein (2003) 

Â Landesentwicklungsplan Schleswig-Holstein (2010) 

Â Regionalplan für den Planungsraum II (2004, Teilfortschreibung 2012), gemäß der 

Neufassung des Landesplanungsgesetzes wird ein neuer Regionalplan aufgestellt. 

 

2.3.1 Landesentwicklungsplan Schleswig-Holstein 

 

Lensahn wird gemäß dem LEP 2010 als Unterzentrum in einem strukturschwachen ländli-

chen Raum eingestuft. Nach Maßgabe des LEP 2010 sichern Unterzentren in ihrem Ver-

flechtungsbereich die Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen des qualifizierten Grund-

bedarfs. In dieser Funktion sind sie zu stärken und ihr Angebot bedarfsgerecht weiterzuent-

wickeln. In der Regel zählen Kommunalverwaltungen und Fachärzte zum qualifizierten 

Grundbedarf. Auf Grund der Lage im strukturschwachen Raum sind die Einstufungskriterien 

jedoch herabgesetzt.  

 

Die Gemeinde Lensahn gehört zum Mittelbereich der Stadt Oldenburg in Holstein, der sich 

von Heiligenhafen, einschließlich Fehmarn bis zu den Gemeinden Wangels und Grube er-

streckt. Lensahn kommt damit die Aufgabe eines Versorgungs- und Entwicklungsschwer-

punktes im ländlichen Raum der Region Ostholstein zu. Die über den Nahbereich Lensahns 

hinausgehenden Versorgungsfunktionen werden durch die Städte Oldenburg und Neustadt 

übernommen. 

Lensahn befindet sich auf einer Landesentwicklungsachse, die sich von Hamburg entlang 

der BAB 1 über Lübeck und Puttgarden Richtung Kopenhagen und Malmö erstreckt. Die 

Landesentwicklungsachsen dienen zur Verbesserung der räumlichen Standortbedingungen, 

und tragen zur Stärkung der Verflechtungsstrukturen im Land bei. 

 

Lensahn ist Bestandteil der Entwicklungsräume für Tourismus und Erholung, nach dessen 

Maßgabe die gezielte Weiterentwicklung von Tourismus und Erholung anzustreben ist. 

 

2.3.2 Regionalplan Landkreis-Ostholstein 

 

Im Regionalplan 2004 für den Planungsraum II wird Lensahn noch als ländlicher Zentralort 

(jetzt Unterzentrum) mit einem land- und forstwirtschaftlich geprägten Nahbereich eingeord-

net. Der Regionalplan 2004 führt zum Nahbereich Lensahn folgendes aus: ĂéAufgrund der 

verkehrsgünstigen Lage verfügt Lensahn über gute Entwicklungsvoraussetzungen. Um die 

zentralörtliche Funktion zu stärken, ist auf die Sicherung und die Weiterentwicklung der Ver-

sorgungsfunktion im Ortszentrum Lensahn hinzuwirken. Der zentrale Ort Lensahn ist Ar-

beitsplatzzentrum für den Nahbereich; in seinen Gemeindegrenzen befindet sich einer der 

wenigen groÇen Industriebetriebe des Kreises Ostholsteinéñ  
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In der Teilfortschreibung des Regionalplanes 2012 wurden Eignungsgebiete für die Wind-

energienutzung gemäß § 3.5.2 des Landesentwicklungsplanes festgelegt. Im Amtsbereich 

und in der Gemeinde Lensahn wurden mehrere größere Eignungsgebiete ausgewiesen und 

realisiert. Die Einnahmen daraus bedeuten für Lensahn und das Amt ein nicht unerhebliches 

finanzielles und wirtschaftliches Potenzial.  

 

2.3.3 Schienenhinterlandanbindung der festen Fehmarnbelt-Querung 

 

Im Mai 2014 wurde im Zusammenhang mit der geplanten festen Fehmarnbelt Querung  das 

Ergebnis des Raumordnungsverfahrens zur möglichen Bahntrasse zwischen Lübeck und 

Puttgarden vorgestellt. Die Landesplanung hat daher die raumverträglichste Bahntrasse er-

mittelt, die u.a. für Lensahn eine Umgehung der Ortslage bzw. eine Verlagerung der Gleise 

nach Osten an die Autobahn vorsieht. Die derzeitig am östlichen Rand des Untersuchungs-

gebietes ĂOrtsmitteñ verlaufenden Bahngleise mit Bahnsteig und der P+R Parkplatz werden 

somit mittelfristig funktionslos bzw. stehen die Flächen zukünftig für alternative gebietsbezo-

gene Nachverwertungen zur Verfügung. 

 

 
Abbildung 5, Ausschnitt Landesplanerische Feststellung zum Ergebnis des ROV 

06.05.214, Ministerpräsident des Landes S-H, Staatskanzlei, Abt. Landesplanung 

(rotweiß und blau die möglichen künftigen Bahntrassenverläufe, gelb durchgekreuzt der heutige Verlauf) 

 

 

2.3.4 Umgehungsstraße vom Gewerbegebiet zur Hohenkrogstraße bzw. Eutiner Straße 

 

Die Planung wird spätestens seit der geplanten Verlagerung der Bahntrasse in Richtung Au-

tobahn (Schienenhinterlandanbindung) nicht mehr verfolgt. Eine Entlastung der Bäderstraße 

aufgrund langer Staus am heutigen Bahnübergang wird nach der Bahnverlegung nicht mehr 

für vordringlich angesehen. Durch die Verlagerung der Bahntrasse wird gleichzeitig eine 

Über- oder Unterführung der Bahngleise im Bereich der Autobahnab-/auffahrt erfolgen. 
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2.4 Planungsrecht in der Gemeinde Lensahn. 

 

2.4.1 Flächennutzungsplan 

 

Der Flächennutzungsplan stammt aus dem Jahr 1969 und umfasst seitdem 24 Änderungen. 

Der Großteil des Untersuchungsgebietes ĂOrtsmitteñ wird als gemischte Baufläche darge-

stellt. Der Bereich um den ehemaligen (und bereits abgebrochenen) Speicher westlich der 

Straße Am Bahnhof ist als gewerbliche Baufläche ausgewiesen. Die zentralen Bereiche des 

Untersuchungsgebietes rund um die Katharinenstraße, Höfestieg und auch Teilbereiche an 

der Friedrich-August-Straße sind Wohnbauflächen. Neben den Wohnbauflächen, gemischten 

Bauflächen und gewerblichen Bauflächen befinden sich auch Grünflächen und Flächen für 

Bahnanlagen im Gebiet. Der Bereich am Bahnhof zwischen der StraÇe ĂAm Bahnhofñ und 

der Ladestraße wurde als Fläche für Bahnanlagen und der Bereich in und um die Kirche 

wurde als Grünfläche dargestellt.  

 
In der 1. Änderung des Flächennutzungsplanes von 1971 wurde das Sanierungsgebiet, wel-

ches aus der 1968 beschlossenen Ortskernsanierung hervorging, dargestellt. 
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In  
Abbildung 6, Flächennutzungsplanänderung von 1971 

 
In den darauf folgenden Jahren 1973 und 1978 traten die 2. und 3. Änderung des Flächen-

nutzungsplanes in Kraft. Die 2. Änderung hatte vornehmlich das Planungsziel, kleinteilige 

Bereiche von Wohnbauflächen und Grünflächen in gemischte Bauflächen umzuwandeln 

bzw. auch umgekehrt gemischte Bauflächen künftig als Wohnbauflächen auszuweisen. Mit 

der 3. Änderung des Flächennutzungsplanes erfolgte erstmals die Absicherung der Kirche 

mit den umgebenden dazugehörigen Einrichtungen im Flächennutzungsplan als Gemeinbe-

darfsflächen. Dazu erfolgte eine differenzierte Unterteilung der verschiedenen Nutzungen 

innerhalb der Gemeinbedarfsflächen sowie auch der Darstellung des Sanierungsgebietes im 

Ortskern. 
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Abbildung 7, Flächennutzungsplanänderung von 1978 

 

Mit der 8. Änderung (1997) sowie mit der 16. Änderung des Flächennutzungsplanes (2001) 

mit Auswirkungen auf das Untersuchungsgebiet wurde die Anbindung des östlich der Bahn-

gleise befindlichen Gewerbegebietes an den Ortskern als Entwicklungsziel definiert. Dafür 

wurden in den Änderungen überörtliche und örtliche Hauptverkehrsstraßen im Bereich der 

Hohenkrogstraße dargestellt. 
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Abbildung 8, Flächennutzungsplanänderung von 1997 

 

2.4.2 Bebauungspläne mit Bezug zur Ortsmitte  

 

Â Bebauungsplan Nr. 14, 1970 mit Änderungen 1. bis 4.  

 

Bereich zwischen Bahnhofstraße, der Bäderstraße und der Straße Am Bahnhof. Ursprüng-

lich Ausweisung des westlichen Teils als Mischgebiet und des östlichen Teils als Gewerbe-

gebiet. Mit der 2. und 3. Änderung erfolgte eine differenzierte Festsetzung von Baufenstern, 

Grundflächenzahlen, Vollgeschossen, Dachformen u. ä. für die Mischgebiete. Die 4. Ände-

rung von 1990 traf noch eine zusätzliche Festsetzung bezüglich der Art der baulichen Nut-

zung für den gesamten Geltungsbereich. 

 

Â Bebauungsplan Nr. 28, 1998 mit Änderungen 1. bis 5.  

 

Anbindung des Gewerbegebietes an den Ortskern über die Hohenkrogstraße. Der Bebau-

ungsplan setzt im Bereich des Walkerbaches eine Überführung über die Bahnflächen sowie 

großzügige Verkehrsflächen fest. Von den darauf folgenden Änderungen (1. bis 5. Ände-

rung) betrifft nur die 3. Änderung von 2001 das Untersuchungsgebiet. Mit dieser Änderung 

wurde ein Mischgebiet südlich der Verkehrsfläche (Verlängerung der Hohenkrogstraße) fest-

gesetzt. 
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Abbildung 9, Bebauungsplan Nr. 14, 4. Änderung von 1990 

 

 
Abbildung 10, Bebauungsplan Nr. 28, 3. Änderung von 2001 
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Somit ist festzustellen, dass nur ein kleiner Teil des Untersuchungsgebietes durch Bebau-

ungspläne und somit mit rechtsverbindlichen Festsetzungen zur städtebaulichen Ordnung 

überplant ist. Die städtebauliche Entwicklung in den übrigen Bereichen richtet sich nach den 

Darstellungen des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Lensahn mit seinen Änderungen. 

 

 

2.5 Sonstige städtische Planungen und Konzepte,  

 

Folgende Planungen, Konzepte und Gutachten treffen Aussagen bzw. unterbreiten Hand-

lungs- bzw. Maßnahmenvorschläge für das Untersuchungsgebiet.  

 

2.5.1 Ortskernsanierung 

 

Nach Beschluss der Gemeindevertretung im Jahr 1968 und einem darauf folgenden Archi-

tektenwettbewerb wurde 1972 ein Sanierungsgebiet im Ortskern von Lensahn ausgewiesen.  

 

Die damaligen Planungsziele konzentrierten sich v.a. auf die Verdichtung im Zentrum durch 

Anhebung des Maßes der baulichen Nutzung und die Beseitigung baulicher Mängel, u.a. die 

Verbesserung der Ausstattung und der baulichen Zustände des Wohnens im Ortskern. Als 

problematisch wurden seinerzeit die ungünstigen Grundstückszuschnitte und Eigentumsver-

hältnisse angesehen. Man strebte durch den Abbruch von vorhandenen Gebäuden eine Um-

strukturierung des Ortskerns an. Gleichzeitig erhoffte man sich durch die Verdichtung im 

Zentrum, die Einwohnerzahlen zu erhöhen und somit auch positive Auswirkungen auf die 

Tragfähigkeit von Lensahn als Versorgungszentrum zu erzielen. 

 

Als konkrete bauliche Ergebnisse der Ortskernsanierung sind zum einen die Neubauten im 

Höfestieg und Sundstraße (mit fast 100 neuen Wohnungen) und zum anderen auch die Um-

gestaltung des Kirchplatzes oder der Ausbau der Polizeistation zu nennen.4 

 

Damals nicht absehbar waren die aktuellen qualitativen demografischen Veränderungen, die 

qualitativ andere Handlungsbedarfe als in der abgeschlossenen Sanierung verursachten.  

 

2.5.2 Sonstige Planungen und Planungsabsichten: Landschaftsplan 

 

Der Landschaftsplan der Gemeinde Lensahn aus dem Jahr 2000 trifft für das Untersu-

chungsgebiet nur allgemeine Aussagen. Er teilt das Gemeindegebiet in verschiedene land-

schaftliche Teilräume ein, wobei die ĂOrtsmitteñ fast den gesamten Teilbereich 1 ĂLensahn ï 

Kernbereichñ und einen kleinen Ausschnitt des Teilbereiches 2 ĂLensahn ï Südlicher Sied-

lungsbereichñ umfasst. Der Landschaftsplan trifft beispielsweise allgemeine Aussagen ¿ber 

die Bodenarten (hauptsächlich Lehmiger Sand bis sandiger Lehm), über ein bestehendes 

Kleingewässer und ein Fließgewässer (1.67.24 WBV) im Untersuchungsgebiet. Des Weite-

ren werden in Karte 9 neben der Kirche und einem Gedenkstein auch diverse sonstige ge-

schützte oder erhaltenswerte Gebäude dargestellt. 

  

                                                

4
 Quelle: Ortskernsanierung nach städtebaulichen Gesichtspunkten in einem Katendorf 1968 ï 1991. Wahlpflichtkurs Politik der 

9. Klassen Realschule Lensahn. Fachlehrer: Manfred Ruß 
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Der Entwicklungsplan trifft keine konkreten Aussagen zu Planungszielen innerhalb des Un-

tersuchungsgebietes ĂOrtsmitteñ. In der Karte werden lediglich bestehende Einzelbäume, 

und eine Ausgleichsfläche im Nordosten sowie ein Naturdenkmal dargestellt. Bei dem Natur-

denkmal handelt es sich um das ND Nr. 3 (ĂBismarck-Eicheñ zwischen Eutiner StraÇe und 

Friedrich-August-Straße). Im Textteil werden für den Kernbereich folgende Leitbilder formu-

liert:  

 

Â Erhaltung des Charakters eines ländlichen Zentralortes. 

Â Erhalt des Baumbestandes (insbesondere im Bereich der Kirche keine weitere Ver-

dichtung) sowie Sicherung und Ergänzung der Grünzone zwischen Eutiner Straße 

und Friedrich-August-Straße. 

Â Umgehungsstraße zur Anbindung des Gewerbegebietes (Bäderstraße) an die Ho-

henkrog- bzw. Eutiner Straße zur Entlastung der Bäderstraße sowie zwecks Ergän-

zung und Sicherung des Baumbestandes in den entsprechenden Straßen. 
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3. Bestandsanalyse 

 

3.1 Historische Entwicklung Lensahns und der ĂOrtsmitteñ 

 

Die heutige Ortschaft Lensahn wurde wahrscheinlich erstmals 1222/23 in einer Urkunde mit 

den Namen ĂLinsaneñ erwªhnt (bedeutet ĂBewohner des Brachlandesñ). Bereits 1245 wurde 

mit dem Bau der Kirche begonnen. In den darauf folgenden Jahrhunderten entwickelte sich 

das Kirchdorf trotz mehrerer Pestepidemien und Seuchen, einer schwedischen Besatzung 

und einiger Brände im 18. Jahrhundert zu einem Dorf von beachtlicher Größe.  

 

 
Abbildung 11, Lensahn um 1790 
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Wie auf der Karte von Lensahn um 1790 zu erkennen, ist der damalige ĂGr¿ndungskernñ mit 

dem heutigen Ortszentrum identisch. Zentraler Mittelpunkt ist die Kirche und das Kirchenum-

feld mit dem 1773 errichteten Pastorat. 

 

Das heutige Erscheinungsbild von Lensahn wurde wesentlich durch den Bau von Chausseen 

im 19. Jahrhundert beeinflusst:  

 

Â 1830 Chaussee von Eutin bis nach Oldenburg 

Â 1848 direkte Verbindung Lensahn nach Eutin 

Â 1898 Chaussee nach Cismar und Grube  

 

Die Kreuzung der letztgenannten Verbindungen ist noch heute im Ortsbild ablesbar (heute 

Eutiner Straße und Bäderstraße).  

 

 
Abbildung 12, Lensahn um 1869 

(gestrichelte Markierung der heutigen Bäderstraße und Eutiner Straße im historischen Stadtgrundriss) 

 

Im 19. Jahrhundert entstand die erste reguläre Schule in Lensahn am Standort des heutigen 

Rathauses. Um die Jahrhundertwende hatte das Kirchdorf Lensahn ca. 843 Einwohner, 83 

Wohnungen und lag zentral im Kreis Oldenburg mit Anbindungen nach Eutin, Oldenburg und 

Neustadt. Durch den Anschluss an das Eisenbahnnetz auf der Strecke Neustadt ï 

Oldenburg im Jahr 1881 und die Errichtung eines Bahnhofes ergaben sich wirtschaftliche 

Entwicklungsimpulse. Es gab um 1900 u.a. folgende Einrichtungen: zwei Hotels, zwei 

Meiereien, eine Kraft- und Lichtzentrale, ein Wasserwerk, eine Buchdruckerei und mehrere 

Kaufleute und Gewerbetreibende. Auffällig viele Geschäftseröffnungen siedelten sich zu der 

Zeit rund um den Bahnhof an, es entstand in der Umgebung des Bahnhofes ein regelrechtes 

Handwerker- und Kaufleuteviertel. 
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Gleichzeitig kam es zu einer Binnenwanderung; Arbeitskräfte aus den umliegenden Dörfern 

zogen nach Lensahn bei gleichzeitiger Abwanderung von Arbeitskräften in größere holsteini-

sche Städte. Damit verbunden war eine Änderung der bisherigen Bauweisen und Wohnfor-

men von überwiegend reetgedeckten Instenkaten, in denen Mensch und Tier auf engsten 

Raum zusammen wohnten, mit offenem Herd mitten im Haus mit kaltem Lehmfußboden zu 

Steinhäusern bzw. Gründerzeithäusern, oft mit zwei Stockwerken.  

 

 

3.2 Städtebauliche Struktur und bauliche Qualitäten der ĂOrtsmitteñ 

 

Die städtebaulichen Strukturen lassen eine sich bereits länger vollziehende Verstädterung 

erkennen. Die quartiersbildenden Straßenzüge, geschlossene Bauweisen entlang der 

Hauptstraßen, große Innenbereiche und eine teils hohe Ausnutzung der verfügbaren Grund-

stücksflächen sind eher Merkmale einer Kleinstadt als einer ländlichen Gemeinde.  

 

 
Abbildung 13, Schwarzplan des Gebietes, Plan 2  

 

Kirche, Markt und die beiden Hauptstraßen sind die die ĂOrtsmitteñ bestimmenden städte-

baulichen und funktionalen Elemente, vor allem durch die Einkaufs- und Dienstleistungsan-

gebote in zentraler Lage wie Rathaus, Apotheken, Parkplätze, Nahversorger und weitere 

wichtige Dienstleistungen.  

 
Zentralität vermitteln weiterhin der Schnittpunkt Eutiner Straße/Bäderstraße mit dem Rathaus 

sowie die fast städtischen Qualitäten in der Bäderstraße mit diversen Ladengeschäften und 

Dienstleistungsangeboten, nach Süden zunehmend in Wohnnutzungen übergehend.  
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Der als Markt bezeichnete Platz südlich der Kirche kann nicht eindeutig als die ideelle und 

funktionale Mitte von Lensahn angesehen werden. Diese Aufgabe kommt durch die bauli-

chen Entwicklungen in den letzten Jahrzehnten der Katharinenpassage zu, die diese aber in 

dem derzeitigen baulichen, funktionalen und gestalterischen Zustand nicht erfüllt.  

 

3.2.1 Städtebauliche und bauliche Strukturen  

 

Entlang der Hauptverkehrsachsen Bäderstraße und Eutiner Straße dominiert eine Bebauung 

in Baufluchten an der Straße, die aber regelmäßig durch leicht zurückversetzte Gebäude mit 

Vorgärten unterbrochen wird. Eine besondere Stellung hat hier der kaum bebaute Bereich 

um die Kirche. 

 

  

Bäderstraße Eutiner Straße 

 

In Nebenbereichen wie Bahnhofstraße, Wiesenkrog usw. variieren Dichte und Struktur der 

Bebauung und die Bauweisen.  

 

  

Bahnhofstraße und verdichtete Bauweisen im Wiesenkrog 
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In den nördlichen Bereichen vom Hufenweg über Hohenkrogstraße bis zum Wiesenkrog sind 

Zeilen- und Riegelbebauungen in einer aufgelockerten Bauweise mit Geschossbauten, klei-

nen Grünflächen sowie Parkplätzen und Garagen vorherrschend. Außerdem befindet sich 

hier ein großes eingeschossiges Gebäude, in dem sich das Sozialkaufhaus befindet.  

 

Ebenfalls im Norden wird das Untersuchungsgebiet von einer großen Grün- und Gehölz-

struktur geprägt, welche noch grundsätzlich über Entwicklungspotenziale verfügt. (Erläute-

rungen dazu in Kapitel 3.4.1) (Plan 4 Entwicklungsflächen ï Bereich A) 

 
Die Gemengelage im Kleinquartier Bäderstraße ï Bahnhofstraße ï Am Bahnhof weist diffe-

renzierte Bebauungen, Nutzungen (Wohnen, Dienstleistung und Einzelhandel) und Grund-

stückszuschnitte auf. Die Erschließung einiger nördlicher Hauptgebäude der Bahnhofsstraße 

erfolgt teilweise über den Hufenweg. Im Innenbereich des Kleinquartiers sowie an den Quar-

tiersrändern sind Potenziale für bauliche Ergänzungen und Verdichtungen für unterschiedli-

che Wohnformen und Bauweisen vorhanden. Der Bereich bedarf einer städtebaulichen und 

funktionalen Neuordnung. Bestehende Hauptgebªude wie die ĂFischerkateñ (BªderstraÇe 

23/25) oder der leerstehende Penny oder die Wohn- und Mehrfamiliengebäude Am Bahnhof 

und Bahnhofsstraße sind dabei zu erhalten. Der ehemalige Speicher ist bereits abgebro-

chen. Un-/untergenutzte Bereiche können für die Errichtung individueller Wohnformen (z.B. 

Zuzug von Familien), aber wegen der Nähe zum Zentrum auch für ältere Zielgruppen, jeweils 

mit oder ohne (wohnungsbezogene) Dienstleistungen oder Einzelhandelsangebote verwertet 

werden. (Plan 4 ï Bereich B) Erkenntnisse über die Erschließung, Grundstückszuordnungen 

und Wiederbebauungen kann/soll eine Bereichsplanung liefern. 

 

  

Flächenbrache Am Bahnhof Einblick von der Bäderstraße 

 

Ein Missstand stellt auch der Bereich am Bahnhof bis zum nördlichen Ende der Ladestraße 

dar. (Plan 4 ï Bereich C) Die dortigen Gebäude haben ihre ursprünglichen Funktionen verlo-

ren, befinden sich in einem schlechten baulichen Zustand, stehen leer bzw. sind unterge-

nutzt. Der gesamte Bereich ist zumeist vernachlässigt, wird aber immer noch als Bahnhof 

bzw. von einer Tischlerei genutzt. Für eine Entwicklung bzw. Neuordnung dieses Bereiches 

muss gegebenenfalls die dort ansässige Tischlerei verlagert werden. 

 

Ansicht und Zustand sind nicht als bahnseitiger ĂEingangñ in die Gemeinde geeignet. Es ist 

wegen der im Kapitel 2.3.3 beschriebenen Perspektiven nicht anzunehmen, dass die DB 

noch aufwertende Investitionen realisieren wird. Hinzu kommt, dass der größte Teil der Flä-

chen kurz- bis mittelfristig noch für den Bahnbetrieb benötigt wird und daher zeitnah für al-
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ternative Nachwertungen nicht verfügbar ist. Auch bei der Gemeinde bekannte zeitliche Per-

spektiven behindern eine Entwicklung: die Aufgabe des Bahnsteigs nach Umlegung der 

Schienenverbindungen wird erst nach 2025 erwartet.  

 

  

Ehemaliges Stellwerk Lagergebäude 

 

Neuordnungsbedarf besteht weiterhin auf dem südlich davon gelegenen Grundstück Bäder-

straße 18, dass nach hinten und im Umfeld über untergenutzte Flächen verfügt (ungeordnete 

Stellplätze, Nebengebäude usw.). Die potenziellen Flächen sind groß genug, um dort ein bis 

zwei kleine Mehrfamilienhäuser zu errichten. (Plan 4 ï Bereich D) 

 

Bei der Entwicklung der oben angesprochenen brach- bzw. 

untergenutzten Bereiche im östlichen Teil des Untersu-

chungsgebietes sind u.a. gemäß den Aussagen der TöB die 

Anforderungen an Bauhöhenbeschränkungen, die Höhen 

von Baukränen und der unter Waldschutz stehende Bereich 

im Nordosten bei den weiteren Planungen zu beachten. Der 

Erhalt oder der Ersatz der nordöstlichen Gehölzstrukturen ist 

im Zuge einer Bereichsplanung zu klären. 

Auf die Verpflichtung des kommunalen Planungsträgers bei 

Wohnbebauungen aktive und passive Lärmschutzmaßnah-

men in der Nähe von lärmintensiven Verkehrswegen zu prü-

fen, wird hier ebenfalls hingewiesen. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abbildung 14: Entwicklungsbereiche im Osten des Untersuchungsgebie-
tes   

 



 Lensahn ĂOrtsmitteñ ï Vorbereitende Untersuchungen und integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept 

 

30 

 

 
Abbildung 15, untergenutzte bzw. brachliegende Flächen im Untersuchungsgebiet, Plan 4 
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Im südwestlichen Bereich des Untersuchungsgebietes mit Katharinenstraße und Höfesteig 

sind die Grundstücke hoch versiegelt. Die dort vorhandenen kleinen Grünflächen sollen Auf-

enthaltszwecken dienen, denen sie aber nicht gerecht werden. Die Bestandsbebauung wird 

durch unterschiedliche Einzelgebäude bzw. Bauformen geprägt, die Mischnutzungen, reine 

Wohnnutzungen oder öffentliche Nutzungen aufweisen. 

 

  

Katharinenpassage Höfesteig 

 

  

Fr.-August-Straße Pastor-Petersen-Straße 

 
Im südlichen Untersuchungsgebiet mit Friedrich-August-Straße und Pastor-Petersen-Straße 

dominieren Einfamilienhäuser mit dahinterliegenden Gartengrundstücken. In einigen der Ge-

bäude befinden sich inhabergeführte Geschäfte oder Praxen. 

 
Zusammenfassung der Defizite/Handlungsbedarfe:  

 

Â Größere ungeordnete Flächen im nördlichen Untersuchungsgebiet (Hufenweg, 

Wiesenkrog, Hohenkrogstraße) mit Verwertungspotenzialen für Wohnen und 

Aufenthaltsbereiche/Freizeit.  Diese Flächen sind bislang nur teilweise erschlossen.  

Â Ungeordnete Gemengelage Bäderstraße/Bahnhofstraße/Am Bahnhof mit Potenzial für 

Nachverdichtung und baulichen Arrondierungen an den Quartiersrändern.  

Â Teilweise brachgefallene und untergenutzte Flächen im Bereich des Bahnhofs. Störende 

bauliche Anlagen. Unattraktive Ansichten. Drohende Aufgabe des Bahnbetriebes. Bei ei-
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ner Neuordnung dieses Bereiches ist gegebenenfalls eine Verlagerung der dort ansässi-

gen Tischlerei notwendig. 

Â Untergenutzte Flächen im Süden der Bäderstraße (Bäderstraße 18) mit Potenzial für 

(wohn)bauliche Nachverdichtungen.  

Â Gestalterische und bauliche Defizite in der Katharinenpassage. Freiflächenangebote 

werden daher nicht angenommen. Geringe funktionale Anbindung an den Einzelhandel, 

Dienstleistungen und Gastronomie an der Eutiner Straße.  

 
3.2.2 Ortsbild  

 
Die ortstypische, aber überwiegend einfache historische Architektur, besonders in den Ne-

benstraßen, spiegelt sich im Ortsbild wider (siehe Kapitel 3.2.1). Das entspricht der städte-

baulichen ĂZur¿ckhaltungñ einer lªndlichen Gemeinde mit begonnener Verstªdterung. Trotz-

dem sind im Ortszentrum ältere Gebäude mit positiver Wirkung im Ortsbild vorhanden.  

 

  

Prägende Gebäude in der Bäderstraße  und in der Bahnhofstraße 

 

Insbesondere entlang der beiden Hauptverkehrsachsen Bäderstraße und Eutiner Straße sind 

in den vermutlich 70er bis 80er Jahren ortsbildbeeinträchtigende und untypische Vorbauten 

in gewerblich genutzten Erdgeschossen oder Anbauten an die Hauptgebäude entstanden, 

die die ansonsten harmonische bauliche Gestaltung der Gebäude zum Teil empfindlich stö-

ren. Diese baulichen Maßnahmen dienten vor allem zur Vergrößerung der Ladenflächen und 

zum Einbau großer Schaufenster.  

 

  

Vorbauten in der Bäderstraße  
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Teilweise sind durch die ĂAnbautenñ barrierefreie Eingªnge ermºglicht worden. Auffªllig sind 

weiterhin einige ungefasste Raumkanten, die den privaten Bereich nicht eindeutig vom öf-

fentlichen trennen.  

 
Der städtebaulich dominante Kreuzungsbereich zwischen Bäder- und Eutiner Straße wird 

von neuzeitlichen Gebäuden bestimmt, die das Ortsbild nicht nur wegen der baulichen Grö-

ße, sondern auch wegen der Nutzungen prägen.  

 

  

Rathaus in der Kreuzung von Eutiner- und Bäderstraße Modernes Wohngebäude am Ende der Bäderstraße 

 

Zusammenfassung der Defizite/Handlungsbedarfe:  

 

Â Zeitlich zurückliegende bauliche Veränderungen in gewerblich genutzten Erdgeschossen, 

mit teils erheblichen konstruktiven und gestalterischen Eingriffen in die Gebäude und mit 

negativen Einflüssen auf das Ortsbild. Viele dieser Veränderungen lassen sich nur mit 

einem erheblichen baulichen und finanziellen Aufwand wieder zurückbauen.  

Â Teilweise ortsuntypische Überbauung von Grundstücken mit Anbauten an die 

Hauptgebäude zur Erweiterung der gewerblichen (und wohnlichen) Nutzung.  

Â Uneindeutige Abgrenzung von privaten und öffentlichen Räumen. 

 
3.2.3 Denkmalschutz 

 

Innerhalb des Untersuchungsraumes bzw. in dessen Nahbereich befinden sich gemäß der 

aktuellen Denkmalinventarisierung folgende Denkmale:  

Â Eutiner Straße 6 (Pastorat) 

Â Kirchengebäude der St.-Katharinen-Kirche einschließlich Kirchhof und Grabmale bis 

1870 

Â Lindenreihe in der Eutiner Straße 

Â Sachgesamtheit Kirche St.-Katharinen-Kirche  

 

Für die Denkmalliste vorgesehen: 

Â Ehrenmal für die Gefallenen beider Weltkriege, Kirchhof  

Â Eiche mit Gedenkstein für Kaiser Wilhelm I  

Â Denkmal Herzog N.F.P. von Oldenburg auf dem Kirchengelände  

Â Bäderstraße 15, Wohn- und Geschäftshaus  

Â BäderstraÇe 23/25, Instenhaus ĂFiefhusenkateñ 



 Lensahn ĂOrtsmitteñ ï Vorbereitende Untersuchungen und integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept 

 

34 

 

 

Es können sich weitere Denkmale im Untersuchungsgebiet befinden, da die Denkmalliste 

nicht abschließend ist.  

 
3.2.4 Gebäudebestand  

 

Im Untersuchungsgebiet befinden sich 87 Gebäude in überwiegend kleinstädtischen und 

heterogenen Bebauungsstrukturen. Die Gebäude sind meist zweigeschossig und traufstän-

dig errichtet. Vorwiegendes Baumaterial ist roter Backstein, welcher in verschiedensten Vari-

anten und zu jeder Bauphase der Ortsentwicklung verbaut wurde. Davon abweichend finden 

sich einzelne weiß oder hell verputzte Gebäude im Untersuchungsgebiet. 

 

  

Sichtmauerwerk ... und Putzfassade 

 

Durch Neubebauungen und Veränderungen mit Auflösung der bauzeitlichen Architektur in 

den Erdgeschossen und Abweichungen von Baufluchten haben sich Ortsbild und -typik ver-

ändert, teilweise negativ (siehe Kapitel 3.2.2).  

 

  

Ortsuntypische bauliche Arrondierungen ... und Ersatzbauten 

 

Ebenso haben die Neubauten der 70er und 80er Jahre das Ortsbild und die Wohndichte in 

den nordwestlichen Bereichen der ĂOrtsmitteñ beeinflusst. Positiv sind hier jedoch die Effekte 

auf die Stärkung der Wohnfunktion im Ortszentrum, die kurzen Wege zu Einkauf und Dienst-

leistungen, Freizeit und Kultur zu bewerten. Höchstes Gebäude ist ein fünfgeschossiger 
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Wohnblock in der Hohenkrogstraße 5-7. Das Objekt verfügt über zwei Fahrstühle, wodurch 

die Wohnungen auch für mobilitätseingeschränkte Personengruppen erreichbar sind.  

 

  

Wohnbauliche Verdichtungen in der Hohenkrogstraße  und im Wiesenkrog 

 
In den westlichen und östlichen Bereichen des Untersuchungsgebietes dominieren kleinteili-

ge Strukturen mit Einfamilienhäusern aus dem letzten Jahrhundert und aus der Gegenwart. 

 

  

Einzelbebauung in der Fr.-August-Straße ... und Am Bahnhof 

 

Für alle Hauptgebäude im Untersuchungsgebiet wurde anhand bestimmter Merkmale und 

Kriterien eine Bewertung ihres von außen erkennbaren baulichen Zustandes durchgeführt. 

Nebengebäude wurden aufgrund ihrer eher geringen Relevanz für mögliche Handlungsbe-

darfe nicht bewertet. Eine Bewertung des baulichen Zustands der Gebäude von Innen wurde 

nicht durchgeführt. Es wurden drei Bewertungskategorien unterschieden: 

 

Â guter baulicher Zustand ï kein  Modernisierungs-/ Instandsetzungsbedarf 

Â mittlerer/mäßiger baulicher Zustand ï mittlerer Modernisierungs-/ 

Instandsetzungsbedarf, Maßnahmen erforderlich  

Â schlechter baulicher Zustand ï hoher Modernisierungs-/ Instandsetzungsbedarf, 

Maßnahmen erforderlich 
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Um die Gebäude einer Kategorie zuordnen zu können, wurden Gebäudeteile von außen in 

Augenschein genommen und insbesondere:  

 

Â der Zustand der Fassaden  

Â der Zustand des Daches und der Dachaufbauten (Verwitterungsgrad der 

Dacheindeckungen, Patina, Setzungen und Verformungen, Zustand der 

Dachentwässerung, Fehlstellen in der Eindeckung, fehlende bzw. defekte 

Verblechungen und weitere Schäden) 

Â Fenster und Türen (Zustand und Gestalt der Hauseingangstüren, Alter der 

Bauelemente, mangelhafte Gliederung und Materialien der Fenster, energetischer 

Zustand der Fenster, Fensterverkleidungen und weitere Schäden) 

 

bewertet. Aus diesen Einzelbewertungen konnten die baulichen Anlagen einer der oben ge-

nannten Kategorien zugeordnet werden.  

 

Guter baulicher Zustand:  

 

Â Fassade:   Mauerwerk, Putz, Anstrich ohne Schäden 

Â Dach:    Dacheindeckung ohne Schäden 

Â Fenster/Türen: Fenster und Türen intakt, Verglasung, Rahmen, Dichtungen intakt  

      und ohne Schäden, Fenster neuerer Bauart und Dämmung  

 
Mittlerer und mäßiger baulicher Zustand:  

 

Â Fassade:    Mangelhafter/verwitterter Anstrich, leichte Putzschäden und 

ïrisse, leichte Patinierung/Rissbildung im Mauerwerk, fehlende 

Verkleidungen, leichte Feuchtigkeitsschäden 

Â Dach:     Mangelhafte/verwitterte Dacheindeckung, leichte Schäden 

Â Fenster/Türen: Fenster und Türen technisch in Ordnung, aber veralteter  

Dämmstandard, Verglasung und Rahmen mit leichten Schäden, 

 Dichtungen schadhaft 

Â Leerstand:   partieller Leerstand aufgrund Modernisierungsrückstand 

 

In diese Kategorie fallen auch alle energetischen Defizite wie unzureichende Dämmung der 

Außenhülle, nicht mehr zeitgemäße Erzeugung von Wärme und Warmwasser und die kaum 

vorhandene Nutzung regenerativer Energieträger.  

 

Schlechter baulicher Zustand: 

 

Â Fassade:    abgängige Anstriche und Verkleidungen, starke und großflächige 

Putz- und Mauerwerksschäden, starke Feuchtigkeitsschäden  

Â Dach:     hoher Verwitterungsgrad der Dacheindeckung mit Fehlstellen 

mangelhafte Verblechung von Kehlen, schadhafte Entwässerung 

Â Fenster/Türen:  Abgängige und schadhafte Fenster und Türen, Verglasung und 

Rahmen schadhaft, Fehlstellen an Wasserschenkeln,  

Dichtungen schadhaft 

Â Leerstand:   partieller und kompletter Leerstand wegen  

Modernisierungsrückstand. 
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Nach Auswertung der Bestandsaufnahme zeigt sich folgendes Ergebnis: 

 

Â für ca. 70 Gebäude (entspricht 80 %) besteht kein akuter Handlungsbedarf; 

 

  

Kein Modernisierungsbedarf (Bahnhofstraße)  und in der Friedrich-August-Straße 

 

Â ca. 18 Gebäude (entspricht 25 %)  befinden sich in einem mittleren Zustand 

 

  

Modernisierungsbedarf in der Eutiner Straße ...  und in der Bäderstraße 

Â ein Gebäude weist einen schlechten baulichen Zustand auf. 

 

 

erheblicher Modernisierungsbedarf Bäderstraße 23-25  



 Lensahn ĂOrtsmitteñ ï Vorbereitende Untersuchungen und integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept 

 

38 

 

 
Abbildung 16, Bestandsaufnahme Gebäude im Untersuchungsgebiet, Plan 3 
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Zusammenfassung der Defizite/Handlungsbedarfe:  

 

Â Etwa 80 % der Gebäude befinden sich in einem guten baulichen Zustand, der keine 

Förderbedarfe durch die Gemeinde generiert.  

Â Die restlichen Gebäude weisen partielle und in wenigen Fällen erhebliche bauliche 

Schäden auf, die mittels Förderung behoben werden sollen.  

Â Es besteht ein flächendeckender energetischer Modernisierungsbedarf.  

Â Es besteht ein flächendeckender Bedarf für die Herstellung von Barrierefreiheit.  

 

3.2.5 Zusammenfassende Bewertung Städtebau und Gebäudesubstanz  

 

Die städtebaulichen und baulichen Defizite verteilen sich nicht flächendeckend über das Un-

tersuchungsgebiet. Unternutzungen von Flächen konzentrieren sich auf die östlichen und 

südlichen Strukturen (siehe Kapitel 3.2.1). Hier sind Neuordnungen durch Abbruch störender 

baulicher Anlagen und Neuparzellierung von Grundstücken, Neubau von Gebäuden und die 

Nachverwertung von Flächen für Aufenthalt und Freizeit möglich. Dazu gehört der ungeord-

nete und untergenutzte Bereich Bäderstraße-Bahnhofstraße-Bahnhof und dem südlich da-

von gelegenen Grundstück Bäderstraße 18. Für die Umsetzung der Verwertungspotenziale 

müssen teilweise Nutzungszuordnungen (u.a. Bedarfsanpassung des Parkplatzes des Nah-

versorgers Penny) verändert werden. Weiterhin sind die vorhandenen Straßen Am Bahnhof 

und Hufenweg zur Erschließung der Flächen zu erweitern. Gemäß den im Zukunftskonzept 

Daseinsvorsorge beschriebenen Bedarfen werden Wohnungen für ältere Zielgruppen und 

Aufenthalts- und Freizeitbereiche für Jugendliche favorisiert.  

 

Die Siedlungsarrondierung auf den heute noch aktiven Bahnflächen wird wegen der Zeit-

räume bis zur Verfügbarkeit der Flächen zwar planerisch-konzeptionell vorbereitet werden 

können, eine Umsetzung im Rahmen der städtebaulichen Gesamtmaßnahme wird vermut-

lich nicht möglich sein. Unabhängig davon ist eine ganzheitliche Entwicklung des Bahnhofs-

bereichs, vor allem östlich der Bahngleise (außerhalb des Untersuchungsgebietes) mit An-

schluss an dort vorhandene Siedlungsstrukturen sinnvoll. Damit wird die derzeit vorhandene 

Barrierewirkung der Gleise beseitigt. Die Gespräche mit der DB über eine eventuell vorzeiti-

ge Aufgabe von Flächen und Freigabe für eine Nachverwertung müssen fortgesetzt werden.  

 
Der angestrebte Rückbau der in der Vergangenheit erfolgten baulichen Überformungen der 

Erdgeschosszonen in Gebäuden der Bäderstraße und Eutiner Straße dient der gestalteri-

schen Aufwertung der ĂOrtsmitteñ. Wegen der erheblichen Eingriffe in bestehende bauliche 

Strukturen bzw. in den öffentlichen und privaten Raum können diese Maßnahmen nur im 

Zusammenhang mit umfassenden Modernisierung- und Instandsetzungsmaßnahmen umge-

setzt werden; als Einzelmaßnahme sind sie wirtschaftlich nicht vertretbar.  

 

Die Gebäude mit baulichen Schäden sollen modernisiert und instandgesetzt werden. Auf-

grund der Methodik der Bestandsaufnahme konnten bauliche Mängel im Innern der Gebäude 

nicht bewertet werden. Es ist daher davon auszugehen, dass u.a. flächendeckende Bedarfe 

bei der energetischen Ertüchtigung des Bestandes, bei der Herstellung von Barrierefreiheit 

sowie im allgemeinen Modernisierungsstand bestehen und daher weitere Gebäude als der-

zeit bekannt modernisiert werden müssen. Das betrifft vor allem die Geschosswohnungsbau-

ten mit fehlenden Aufzügen und nicht mehr zeitgemäßen Grundrissen, Wohnungszuschnit-

ten und Ausstattungen, aber auch zahlreiche  andere Gebäude.   



 Lensahn ĂOrtsmitteñ ï Vorbereitende Untersuchungen und integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept 

 

40 

 

3.3 Nutzungs- und Eigentümerstruktur  

 

3.3.1 Nutzungsschwerpunkte 

 

Innerhalb des Untersuchungsgebietes zeichnen sich drei Funktionsbereiche ab, in denen 

sich bestimmte Nutzungen konzentrieren:  

 

Â Gemeinbedarfsnutzungen um die St. Katharinen-Kirche und deren weiteres Umfeld 

(Wolterkamp, Sundstraße, Eutiner Straße, Lübecker Straße) mit diversen sozialen, 

kulturellen und kirchlichen Nutzungen (u.a. Gemeindehaus, Kindergarten, Pastorat, 

Rathaus, VHS, Bibliothek, Polizei und weitere)  

 

Â Mischnutzungen aus Wohnen und Gewerbe-/Dienstleistungsbetriebe entlang der Bä-

derstraße/Eutiner Straße. In diesem Bereich befindet sich der überwiegende Teil aller 

Einzelhandels- und Dienstleistungseinrichtungen in der ĂOrtsmitteñ.  

 

Â Reine Wohnnutzung in heterogenen Bauweisen und Wohnformen. Die Riegelbebau-

ung wird in Richtung Süden durch kleinparzellierte private, teilweise hochverdichtete 

Bebauungen abgelöst.  

 

 
Abbildung 17, Verortung Nutzungsschwerpunkt Gemeinbedarf 
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Abbildung 18, Funktionsbereich Gewerbe und Dienstleistungen 

 

 
Abbildung 19, Funktionsbereich Wohnen 
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3.3.2 Wohnnutzungen 

 

Im Untersuchungsgebiet dienen von den insgesamt ca. 296 Nutzungseinheiten 221 dem 

Wohnen (ca. 75 %). Der hohe Anteil u.a. ist auf die Geschosswohnbauten in der Wie-

senkrogstraße zurückzuführen; 57 % aller Wohneinheiten befinden sich in den 10 größeren 

Gebäuden im Hufeweg, in der Hohenkrogstraße und in der Katharinenstraße. Entlang der 

Hauptachsen Bäderstraße/Eutiner Straße liegen die Wohnungseinheiten zumeist in den 

Obergeschossen. 

 

Über 20 % der Bevölkerung in Lensahn ist 65 Jahre alt oder älter. Mit dem Alter gehen ver-

änderte Wohnansprüche, u.a. an die Barrierefreiheit/-armut einher. Hier ist neben den priva-

ten Immobilieneigentümern auch die Gemeinde gefragt, ihre öffentlichen Infrastrukturen und 

Einrichtungen der wachsenden Nachfrage durch Senioren und mobilitätseingeschränkten 

Hochbetagten barrierearm anzupassen. Gleichzeitig soll ausreichend seniorengerechter 

Wohnraum zur Verfügung gestellt bzw. von den Kommunen gefördert werden, z.B. durch 

Flächenbereitstellung und entsprechende Planungen, um ein  bedarfsgerechtes Wohnen für 

Ältere zu ermöglichen. 

 

Senioren wünschen ein Altern in den eigenen vier Wªnden, was dem Pflegegrundsatz Ăam-

bulant vor stationªrñ entspricht. Sollten Wohnwechsel dennoch erforderlich werden, besteht 

der Wunsch im angestammten Wohnquartier zu verbleiben. Aus diesem Grund werden bau-

liche Anpassungen im Wohnungsbestand und -umfeld in einigen Bereichen der ĂOrtsmitteñ 

durch Modernisierung und Neubau erforderlich, um den Umzug von Senioren aus dem Zent-

rum zu vermeiden. Schwerpunkt einer altersgerechten Modernisierung ist die Herstellung 

von Barrierefreiheit in allen Wohnbereichen und im Wohnumfeld.  

 
Wenn ein Verbleiben im eigenen Haus oder der eigenen Wohnung im Alter nicht möglich ist, 

bieten alternative Wohnformen für Senioren die Möglichkeit eines selbstbestimmten Alterns 

im gewohnten Umfeld. Der Umzug in ein stationäres Heim kann so verhindert werden. Zu 

unterscheiden sind betreutes Wohnen, ambulant betreute Wohngruppen und Mehrgenerati-

onenwohnen. Für diese Wohnformen können im Untersuchungsgebiet Flächen ausgemacht 

werden, u.a. im Bereich Bäderstraße-Bahnhofstraße/Am Bahnhof sowie auf großen Grund-

stücken als bauliche Verdichtung. Denn für den ansteigenden Anteil älterer Menschen gibt 

es im Amtsgebiet nur eine Einrichtung für das betreute Wohnen (AWO). Dort müssen Inte-

ressenten laut Anbieter mit Wartezeiten von ein bis drei Jahren rechnen. Es bestehen dem-

nach eine nicht erfüllte Nachfrage und damit ein Handlungsbedarf.  

 

3.3.3 Dienstleistungen  

 

Neben dem Wohnen sind diverse Dienstleistungsbetriebsstätten im Untersuchungsgebiet 

vorhanden. Diese befinden sich sowohl in den beiden Hauptverkehrsstraßen als auch in ei-

nigen Nebenstraßen und sind somit im gesamten Untersuchungsgebiet verteilt. Das Angebot 

der insgesamt 32 Dienstleister im Untersuchungsgebiet umfasst Arztpraxen, mehrere Fi-

nanz- und Versicherungsdienstleistungen, einen Anwalt, Notar, Vereins- und Parteibüros, 

Post, Friseure, ein Bestattungsinstitut, eine Fahrschule und eine Weiterbildungs- und Bera-

tungsstelle. Die angebotenen Dienstleistungen des Finanz- und Versicherungswesens sowie 

der Juristenbranche und des Gesundheitswesens besitzen eine überörtliche Reichweite. Ihre 

Anwesenheit ist für die Ausübung der Versorgungsfunktion auch zukünftig von hoher Rele-

vanz. 
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3.3.4 Einzelhandel 

 

Von den 37 gewerblichen und einzelhandelsbezogenen Nutzungen dient ein Drittel haupt-

sächlich dem Vertrieb von Lebensmitteln, die sich auf die Bäderstraße und Eutiner Straße 

konzentrieren. Vereinzelte Einrichtungen liegen auch in der Friedrich-August-Straße, Ho-

henkrogstraße und Bahnhofsstraße. Folgende Einzelhandelssortimente, einige davon in in-

habergeführten Fachgeschäften, sind im Untersuchungsgebiet vorhanden: 

 

Â Lebensmittel 

Â Apotheken, Optiker, Drogerie 

Â Uhren, Edelsteine 

Â Elektrogeräte, Fernseher, Elektrofachgeschäft 

Â weitere Sortimente wie Kfz-Handel/Reparatur, Kiosk, Textilwaren, Fahrradgeschäft, 

Bücher, Kerzen, Blumen.  

 

Der Großteil des Marktangebotes mit Schwerpunkt Lebensmittel (12 Geschäfte) versorgt den 

Ort Lensahn und sein Umfeld. Drei von insgesamt sechs größeren Einzelhandelsmärkten in 

Lensahn liegen in der ĂOrtsmitteñ (Edeka, Penny) bzw. grenzen unmittelbar an das Untersu-

chungsgebiet an (Lidl). Die Anzahl von sechs Einzelhandelsbetrieben zur Versorgung mit 

Lebensmitteln entspricht dem Versorgungscharakter des Unterzentrums Lensahn im zentral-

örtlichen Nahbereich. 

 
Die Außendarstellung der Einzelhandelsbetriebe und Fachgeschäfte ist zweckgemäß, teil-

weise veraltet und in Einzelfällen nicht repräsentativ. Dies liegt unter anderem an den in 

3.2.2 beschriebenen vorgebauten Schaufensterfassaden und -gestaltungen sowie der un-

einheitlich gestalteten Werbung. Einige gewerbliche Einrichtungen bedürfen der Sanierung 

aufgrund des schlechten baulichen Zustandes. 

 

Freitags von 8.00 ï 14.00 Uhr findet auf dem Kirchplatz ein Wochenmarkt mit Lebensmittel-

angeboten statt. 

 

3.3.5 Eigentümerstruktur  

 

Im Gebiet überwiegt das private Eigentum. Die Geschosswohnbauten im nordöstlichen Be-

reich sind im Eigentum der Wohnungsbaugesellschaft Ostholstein.  

 

Die untergenutzten Grünflächen im nördlichen Bereich des Untersuchungsgebietes befinden 

sich im Eigentum der Gemeinde Lensahn.  

 

Die Bahnanlagen mit Bahnsteig und Gleisanlagen sind Eigentum der Deutschen Bahn AG. 

Aus rechtlichen Gründen wird das bis voraussichtlich nach 2025 der Fall sein. Eine frühere 

Verfügbarkeit für Nachverwertungen im Interesse der Gemeinde ist nicht wahrscheinlich. 

Teilflächen im Bahngelände sind privatisiert worden (ehemaliges Lager) bzw. gehören der 

Gemeinde (Ladestraße). 
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Abbildung 20, Plan Eigentumsverteilung, Plan 5 

(Quelle: Gemeinde Lensahn, eigene Bearbeitung) 
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3.3.6 Mieten und Bodenwerte  

 

Der Struktur des Eigentums folgend (siehe Kap 3.3.5) überwiegt im Untersuchungsgebiet 

das Wohnen im eigenen Gebäude bzw. die Mischung mit der privaten Vermietung. Der 

Ăklassischeñ Mietsektor konzentriert sich auf die Gebªudebestände in der Katharinenstraße 

sowie nördlich und südlich der Hohenkrogstraße. Die Mieten liegen mit 5-6 ú/mĮ in einem 

moderaten Bereich.  

 

Die Bodenwerte betragen für wohnlich nutzbare Flächen (überwiegend Einfamilienhäuser) 

70 ú/mĮ im gesamten Untersuchungsgebiet. ¥stlich der Bahn sinken die Werte auf 50 ú/mĮ 

(außerhalb Untersuchungsgebiet). Der Grundstücksmarkt wird als wenig dynamisch bewer-

tet; die Bodenwerte haben sich in den zurückliegenden Jahren nur wenig verändert.  

 

3.3.7 Leerstand  

 

Die Leerstandsquote bei der Wohnnutzung liegt bei ca. 3% und damit vergleichsweise nied-

rig, was als Indiz für eine gute Nachfrage gewertet werden kann. Mit einer Quote von ca. 5% 

liegt der Leerstand in den Geschosswohnbauten in den nördlichen Bereichen nur unwesent-

lich über dem Gesamtdurchschnitt. Gründe dafür sind u.a.:  

 

Â kein hoher Sanierungsstau 

Â vergleichsweise moderate Mieten (alte Mietverträge) 

Â gepflegtes Wohnumfeld  

Â gute Anbindung an das Zentrum  

 

Von höherer Bedeutung ist der Leerstand bei den gewerblichen Einrichtungen; diese betra-

gen etwa 12 %; von den 69 ermittelten gewerblichen Nutzungen (diverse Dienstleistungen, 

Einzelhandel) standen zum Zeitpunkt der Erhebung 8 leer, meist entlang der Bäderstraße. 

Die Leerstände sind durch Modernisierungsstau, nicht mehr zeitgemäße Ladenflächen, teil-

weise Umbauten, Geschäftsaufgaben wegen fehlender Ertragskraft (Konkurrenz Online 

Shopping) zu begründen. Das Objekt Bäderstraße 9-11 weist dabei die meisten Leerstände 

aus und ist in einem nur mittelmäßigen baulichen Zustand. Vereinzelte Leerstände sind in 

der Ladestraße, Am Bahnhof und der Bahnhofsstraße vorhanden.  

 
3.3.8 Zusammenfassende Bewertung Nutzungs- und Eigentümerstruktur  

 

Die Wohnnutzung ist für die ĂOrtsmitteñ von Lensahn von besonderer Bedeutung. Auf wenige 

Wohnblöcke verteilt sich ein Großteil der Wohnungen. Die Bewohner können von den kurzen 

Wegen und dem bezogen auf die Ortsgröße auskömmlichen und wohnungsnahen Nahver-

sorgungsangebot profitieren. Die Auslastung der Wohneinheiten ist hoch.  

Ein Zubau von Wohneinheiten auf den Frei- und Brachflächen kann die Nachfrage, insbe-

sondere für bestimmte Zielgruppen (Ältere mit und ohne Betreuungsangebot), befördern. 

Eine Zunahme von Einwohnern im Zentrum stärkt die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen 

für den Bestand vorhandener und die Ansiedlungen neuer Einzelhandels- und Dienstleis-

tungsangebote.  

 

Die ĂOrtsmitteñ ist das funktionale Zentrum der Gemeinde, hier konzentriert sich der Großteil 

der Versorgungsstruktur der Gemeinde. Dem Einzelhandel und den Dienstleistungen stehen 
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zwar ĂKonkurrenzangeboteñ an zentrumsperipheren Lagen gegenüber, jedoch ziehen diese 

keinen erheblichen Teil der Kaufkraft aus dem Zentrum ab.   

 
Gemäß eigener Erhebungen sind im Untersuchungsgebiet annähernd gleich viele Dienstleis-

tungsangebote wie Einzelhandels- und Gewerbeeinheiten gezählt worden. Das Sorti-

mentsangebot entspricht dem einer lªndlichen Gemeinde. Als ĂMagnetenñ fungieren die 

Nahversorger, die in Mittel- und Oberzentren anzutreffenden Filialisten sind in einem ländli-

chen Zentralort eher unüblich. Es gibt daher nur zwei Geschäfte, die Textilwaren anbieten 

(Textildiscount). Neben den größeren Einzelhandels- und den Lebensmittelgeschäften sind 

vor allem kleine inhabergeführte Fachgeschäfte anzutreffen.  

Die Anzahl der Dienstleistungen und ihr Einzugsbereich untermauern die zentrale Funktion 

und Bedeutung von Lensahn in der Region bzw. als Unterzentrum. Die Gemeinde Lensahn 

verfügt für ca. 5.000 Einwohner im Ort über eine ausreichend breite Handels- und Gewer-

bestruktur im Ortszentrum. Durch eine Modernisierung der Geschäftsauslagen und einer 

Attraktivierung des öffentlichen Raumes könnten die Leerstandspotenziale besser aktiviert 

werden. 

 
 
3.4 Grün- und Freiräume und Verkehr   

 

3.4.1 Grün- und Freiraumstrukturen  

 

Die Freiraumstruktur innerhalb des Untersuchungsgebietes wird vorrangig von den das Orts-

bild prägenden Grün- und Freiflächen rund um die St.-Katharinen-Kirche und den nordöstlich 

gelegenen großen Grünbereichen geprägt. Letztere haben eine eher geringe Wirkung im 

Zentrum, bieten trotzdem Aufenthalts- und Freiraumpotenziale, die durch den nördlich ver-

laufenden Walkerbach verstärkt werden. Eingefasst wird diese Freifläche durch große Ge-

hölzstrukturen entlang des Baches. Insbesondere im Osten, wo sich eine Waldfläche befin-

det, die dem Schutz des Waldgebietes unterliegt.  

 

Die teilweise offenen Grünflächen und die kleine geschützte Waldfläche könnten zukünftig 

für Nachverdichtungen entwickelt werden. Jedoch liegen die Flächen in privater Hand und 

werden durch Lärmquellen im Norden durch die HaGe Nord AG und im Osten durch die 

Bahnstrecke umsäumt, wodurch eine Entwicklung erschwert wird. Eine Planung und Umset-

zung gelingt zudem nur unter Beteiligung und Zustimmung der entsprechenden Natur-

schutzbehörden und -institutionen sowie bei Zustimmung voraussichtlich nur unter Einbin-

dung von Ausgleichsmaßnahmen. 

 

Im Norden des Gebietes der vorbereitenden Untersuchungen befindet sich ein Spielplatz, 

der aufgrund seiner schlechten Ausstattung kaum angenommen wird und noch Entwick-

lungspotenzial bei der Aufenthaltsqualität besitzt. 
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Abbildung 21, Freiraumstruktur, Plan 6 

(Quelle: Gemeinde Lensahn, eigene Bearbeitung) 






























































































































































